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Der Dru dieſes Buches iſt geſtattet , mit der Iln -

weiſung , daß vor dem Verkaufe deſſelben , in Folge des Ge -
'

ſeßes , ſieben Eremplare an die Dorpatiſc <he Cenſur - Comität

eingeſandt werden ,

Dorpat , den 18. Mai 1827 .

Nath Theod , Friedr . Freytag , Cenſor .

.
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1.

Ueber die ehemalige und ißige Bedeutung

eines livländiſchen Hakens und die ver -

ſchiedenen Hafenreviſionen .

( Von dem Herrn Kreisrichter , Hofrath und Ritter

von Hagemeiſter ;)

Ta den Küſtenländern der Oſtſee , die ſeit ferner Vor ?

zeit von ſlaviſchen Volksſtämmen bewohnt , ſpäter durch

teutſche Einwandever unterjocht wurden, findet ſich über :

all , zur Bezeichnung der Größe eines Bauerhofes , das

Wort : Hufe , Haken oder Hakenhufe , ohne daß immer

derſelbe Begriſf mit dieſem Ausdruce verbunden war .

Wahrſcheinlich gab der den Slaven eigenthümliche Has

; kenpflug Veranlaſſung zu dieſer Benennung , und noch

ißt bedeutet das lettiſche Wort arklis , ſowohl jenen

Pflug , als auch den Haken Landes ,
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Dieſe Uebereinſtimmung wird leicht erklärlich ,

wenn wir den Zuſtand unſeres Vaterlandes , wie er

vor ſechs Jahrhunderten war , erwägen . Dichte Wals

dungen decfren das Land , nnd nur das urbar gemachte

hatte einigen ' Werth und konnte beſteuert werden . Im

Verhältniſſe des Akers mehrten ſich aber auch die Werk ;

zeuge ( Hakenpflüge ) , die deſſen Beſtellung erforderte ,

und da doch irgend ein Maaßſtab bei Erhebung der Ab /

gaben , die den Neubekehrten auferlegt würden , ange ?

nommen werden mußte , ſo diente die Zahl der Pflüge

als der ſicherſte , mit jeder Erweiterung des Anbaues

“Fortſchreitende , dazu .

Beſtätigt wird dieſe Anſicht durch eine Urkunde

vom Jahre 1233 , die Arndt in ſeiner livländiſchen

Chronik anfährt ; ſie ſelt feſt : daß dem Biſchofe ſtatt

des Zehntens , von jedem polniſchen Pfluge , „„dev Hake

genannt “ wird , ein Loof Weißen jährlich entrichtet

werde . Derſelbe Schriftſteller macht uns mit einer ,

jener Verordnung gleichzeitigen Beſtimmung bekannt ,

welche als Landmaaß des Mansus - - - ein Ausdruc >,

den man eben ſo wie das Wort uncus , durch „ Ha ;

ken “ überſeßt hat = - erwähnt , und ſeine Größe zu

30 Morgen angiebt . Noch das Privilegium Sigis ?

mundi Auguſti vom 28 , November 1561 nennt den hie ;

1
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ſigen Landhaken: mm an 88 Antunes Teri ,

und mit vieler Wahrſcheinlichkeit läßt ſich die Ausdeh -

nung der beackerungsfähigen Länder , die zu einem ſols

<hen erforderlich waten , nach „ unſerm ißigen Maaße

angeben , wenn wir die Hülfsmittel dazu aus den ge

ſchichtlichen Ueberlieferungen einer Provinz entlehnen ,

die urſprünglich von Stammgenoſſen unſerer Nationa ?

len bewohnt , ungefähr gleichzeitig mit unſerm Vaters

lande durch nordteutſche Einwanderer eiviliſirt ward .

In Pommern nämlich finden ſich ſeit dem 1z3ten

Jahrhunderte ( nach . Sell ' s Geſchichte von Pommern ,

x. Band ) Feſtſeßungen über dieſen Gegenſtand , deren

theilweiſe Uebereinſtimmung mit den hieſigen nicht zu

verkennen iſt . Dort gab es :

1. Haken ; Hufen ; mansil 8layici et Polonicl ; UnCly

qui polonici dicuntur : Badla . Sie enthielten

15 Morgen ,

2. Landhufen ; mansi theutonici , aratrum theuto «

nicale , 2 Hakenhufen oder 30 Morgen umfaſ ;

ſend .

3. Hagerhufen : mansi indaginarii , mansi ſlamingi -

cales , die 4 Hakenhufen oder 60 Morgen in ſich

begriſſen .



-- --B> =

Der Hägerhufe ſollte , nach einer Urkunde vom

Jahre 1260 , dreizig Seile lang und eben ſo breit ſeyn ,

das zum Feldmeſſen gebräuchliche Seil äbeeas Ruthen ,

jede zu 8 alten kurzen Ellen ( nach ißigem Maaße 14

Fuß 10 Zoll rheinländiſch ) enthalten , woraus denn

hervorgeht : daß der alt - pommerſche Morgen 1500

[ ] Ruthen umfaßte , Vergleicht man dieſe Angaben mit

der alt ; livländiſchen Land Elle , derſelben , die wir

ißt unter dem Namen der ſchwediſchen Elle kennen , ſo

wird erſichtlich : daß ein ſolcher Morgen 6 unſerer

Tonnſtellen ( zu 14000 [| ] Ellen ) der Landhufe , oder "

Mmanusus theutonicus alſo 180 derſelben betrug , ein Ver ?

hältniß , auf welches noch ſpäter verwieſen werden

wird .

Mogte nun gleich ein alt ! hergebrachtes Recht auch
- für Livland beſtimmt haben , was zu einem fröhnenden

Dakenpfluge oder Haken gehöre , ſo iſt es doch begreif ;
lich : daß in einem Zeitalter , wo bloß das Recht des

Stärkeren galt , und dex Bauer im ſtrengſten Sinne

des Wortes leibeigen war , er ſich auch mit dem Lande

begnügen mußte , welches ſein Herr ihm zur Nukßung

anwieß , und dafür zu leiſten gehalten war , was diefer

begehrte . Von einem Rechtszuſtande konnte nicht mehr

die Rede ſeyn , ſeit jeder Widerſtand gebrochen , und der
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einzelne Zwingherr , in ſo fern es das Verfahren gegen

ſeine Bauern betraf , durch keine höhere Gewalt gezü/

gelt ward . Je nachdem „Billigkeit den Grundherrn

leitete , oder die mehrere oder mindere Urbarkeit des

Bodens dem Bauer Erweiterung geſtattete , ſcheint alſo

der Zufall den Begriff eines Haken ; Landes größer oder

kleiner geſtaltet zu haben , und ſo kannte man denn zu

Anfange des zyten Jahrhunderts in unſerer Provinz :

herrmeiſterliche Haken von 177 Tonnen Land , Plet ; :

tenbergiſche von 96 Tonnen , Erzbiſchöfliche von 66

Tonnen vigiſch , polniſche große Haken zu 120 , und

teutſche kleine von 30 Tonnen . Schaßzungsfrei waren

früher die Beſißungen des Adels geweſen , und es bes

durfte keines Maaßſtabes zur Beurtheilung ihrer gegen ?

ſeitigen Größe3 aber Vorſicht erheiſchte das neue Ver !

hältniß , welches mit Auflöſung der Ordensherrſchaft

begann , und daher wohl findet ſich in dem Privilegio

Sigismundi Auguſti vom 28 . November 156x der Ge

halt eines livländiſchen Hakens beſtimmt , Dev x3te

Punkt dieſer Urkunde enthält : daß der mansus oder

uncus , „ welcher gewöhnlich Haken genannt wird, "

nach alt - hergebrachter Gewohnheit zu 66 Stricken oder

Baſten , deven jeder 66 Faden lang iſt , berechnet wer ?

den ſolle . Nehmen wir den Faden , wie es noch itt



hier üblich iſt , zu 3 Ellen an , ſo enthält die [ ] Baſte

= = wahrſcheinlich von dem Baſt ; Stricke , deſſen man

ſich zum Meſſen bediente , ſo genannt = = etwa 39000

[ ] Ellen ; und 66 ſolcher Baſten betrugen 180 Tonnen ?

ſtellen = zu 14000 [ ] Ellen = < + Hieraus geht her :

vor : daß der in jenem Privilegio bezeichnete Haken der

größere ſogenannte herrmeiſcerliche ſei , und dem pommet ? :

"ſchen Landhufen odey mansus theutonicus , ( der gleich dem

von Arndt erwähnten , 30 Morgen enthielt ) völlig

gleich kam , eine Uebereinſtimmung , die folgern läßt :

daß ſo viel und nicht minder , urſprünglich zu einem

Haken Land gehörte , und jede ſpätere Beſchränkung

dieſes Inhaltes mißbräuchlich geſchehen ſei .

Kurz und ſtürmiſch war die Periode der polniſchen

Beherrſchungs ; Zeit , und nicht gedeihlich für Feſtſeßun :

gen , deren Ausführung innere und äußere Ruhe heiſchs

ten . So hatte denn auch jene Haken : Beſtimmung

keinen weitern Erfolg , und noch in der am 28 . Mai

2665 abgefaßten Antwort auf die von dem ſchwediſchen

Erbfürſten ( nachherigen Könige Carl TX. ) gemachten

Vorſchläge , führt die Ritterſchaft an : ,,daß der Roßs

dienſt von gewiſſen Haken geleiſtet worden , deren etli ;

<he ſo groß , daß wohl 3 bis 4andere Haken auf manchen gin :

gen , daher ſie begehren müßten , nach Haken - Landes
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-
zu rechnen , wodurch fügliche Billigkeit zwiſchen großen

und kleinen Haken getroffen werden könne . “

Wahrſcheinlich in Beziehung auf dieſes Anſuchen

verordnet derſelbe Fürſt , in dem der Ritterſchaſt des

Stiftes Dorpat am 13 . Juli 1602 gegebenen Privile :

gio , daß die Erhebung einer ihm bewilligten Steuer

nach der Zahl der Geſinde zu vertheilen ſei , und zwar

ſolle „ für ein ganzes Geſinde ein ſolches gerechnet wer ?

den , welches dem Junker die Woche mit zwei Pferden

dient , für ein halbes aber dasjenige , welches mit einem

Pferde wöchentlich ſeine Frohn leiſtet . “

Hier nun findet ſich die Leiſtung eines Bauerha ;

kens zum erſten Mahle vollkommen in dem noch iktk

geltenden Sinne ausgedrückt , indem auch gegenwartig

ein Wirth , der zwei wöchentliche Arbeiter zu Pferde

ſtellt , ein Hackner IE ganzes Geſinde = - derjenige

aber , der mit einem Pferde fröhnt , ein Halbhäkner

- - halbes Geſinde = heißt . Bekanntlich geſchah

während der ſchwediſchen Oberherrſchaft die Erhebung

jede " Auflage in unſerer Provinz nach Haken , und eins

zig dieſe können alſo unter jenen ganzen und halben

Geſinden verſtanden werdem
|

War nun die Hakenzahl einmal Grundlage der

Beſteuerung geworden , ſo mußte ſie auch gleichmäßig
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ermittelt werden , und daher erließ König Guſtav

Adolph am 22 . Marz 1630 die nöthigen , eine Hakens

Reviſion bezweckenden Vorſchriften , deren Ausführung

aber nicht nachgewieſen werden kann , und wahrſchein ;

lich ganz unterblieb , weil ſonſt nicht bei der 8 Jahte

ſpäter erfolgten Reviſion die Unterſuchungen über den

Beſikßſtand der Güter und die Leiſtungen der Bauern

ſich auf die vor ſchwediſcher Zeit erſtreckt hätten . So

viel iſt indeſſen gewiß , daß im Jahre 1637 eine Has

kenzahl beſtand , nach welcher Livland =- - ohne Oeſel

= = 2871 Haken enthielt .

Vermuthlich ſind unter "dieſer Zählung die ver ?

ſchiedenartigſten Haken begriſſen , da im Jahre 1638

das Bedürfniß einer Ausgleichung « abermals erkannt

wurde , und die von dem General : Gouverneuren , Grat

fen Oxenſtierna am 4. Auguſt jenes Jahres mit aus ;

führlicher Inſtruktion verſehene Reviſions - Kommiſſion

ihr Geſchäft wirklich begann . Dieſe Inſtruction be :

ſagt ( ſiehe Buddenbroc ' s Sammlung der Geſeße , 2ter

Theil , S . 1244 ) : daß , da die Verſchiedenheit der Has

ten ſehr groß ſei , und man an einigen Orten nach

teutſch / livländiſchen , an andern aber nach Plettenbers

giſchen , ordengmeiſterlichen und polniſchen Haken rech -

ne : ſo ſolle die Kommiſſion die Leiſtungen der Bauern

Z.-
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erforſchen , und darnach die erwähnten großen Haken

„ in teytſche Haken , landüblichem Gebrauche - nach , ver :

wandeln , ſo daß Geſinde , welche wöchentlich zwei Ar -

beiter ſtellen , für einen Haken zu rechnen ſiad . Das

Reſultat dieſer Ausmittelung war : daß im Jahre 1641x

die Hakenzahl der Provinz auf 4343 Haken beſtimmt

ward . Allerdings moc<ßte Willkühr oder falſche Ans

wendung der gegebenen Vorſchriften hiebei Manchen

verleßt haben , indem die Nitterſchaft ſich veranlaßt

fand , deshalb Beſchwerde zu führen . Die vormund » -

ſchaftliche Regierung erklärte dieſe in ihrer %eſolution

vom 4ten , Juli 1643 für gegründet , und verſprach Abe

hülfe ; indeſſen erfolgte keine .

Mit der Regierung Carl - XI . begann in Livland

das willkührlichſte Erpreſſjungs ; Syſtem , welches jes

mals unter geſeßlichen Formen geübt ward . Ein gros

ßer Theil der Güter ward durch die Reductions ; Com

miſſion eingezogen , und aus beſondever königlichen Gnas

de den frühern Eigenthümern zum Theil in Arrende

gegeben . Der Betrag derſelben wurde gleich alien übri ;

gen Abgaben nach der Hakenzahl beſtimmt , und beide

mußten ſteigen , ſobald eine größere Hakenzahl dev Bes

rechnung zum Grunde gelegt werden konnte . Dieſe

Ausſicht way zu lockend , als daß die Regierung ihr zu ,
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widerſtehen vermogte ; eine neue Haken / Reviſion ward

alſo angeordnet . :

Die livländiſche Ritterſchaft , mit dem Zwecke der ?

ſelben bekannt , und aus der offenkundigen Sinnes/Art

der Machthaber die drückenden Grundſäße , welche die ;

ſer Reviſion zur Richtſchnur dienen würde , folgernd ,

ſuchte ſelbige abzuwenden , und als dieſes nicht gelang ,

wenigſtens die Feſtſezung eines Verfahrens zu erlan -

gen , welches den alt / hergebrachten Rechten der Pros

vinz entſprechend , zugleich die Wiilkühr beſchränke .

Dem gemaß , übergab ſie im Jahre 1681 dem Generals

Gouverneuvren Horn eine Vorſtellung , in welcher ſie ,

auf das ( oben angefährte ) Privilegium Carl IX . und

das durch König Sigigemund Auguſts Privilegium an ;

erkannte Hakenmaaß ſich berufend , die Uebereinſtims

mung beider Anordnungen bewieß , und bat : daß auch

ißt nach dieſen verfahren werden möge » Sie führte

an : daß nach altem Gebrauche und Carl IX . Beſtim ?

mung , für einen Haken ein ſolches Geſinde zu rechnen

ſei , welches dem Hofe mit zwei Pflügen wöchentlich 6

Tage fröhne . In einem ſolchen Geſinde fänden ſich

jung und alt zuſammen , wenigſtens 30 Menſchen, , die

zu ihyer Ernährutig 90 , und zur Beſtreitung der Abs

gaben . 18, mithin zuſammen 108 Tonnen Roggen jährlich
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= - ohne, die Ausſaat zu rechnen = - bedürften . Da

nun die durchſchnittliche Erndte nur zu: 3 Korn über die

Saat berechnet werden könne , ſo gehöre zur Erzielung

dieſes Ertrages ein Aer von 36 Tonnſtellen Ausſaat

injedem Felde , oder von 108 Tonnſtellen in allen drei Fel ?

dern zuſammen . Wenn indeſſen das vorhandene gute

Buſchland auch in Betracht kommen müſſe , und auf

den Haken nicht mehr als 90 Tonnſtellen Feld im Gan -

zen zu rechnen wären , ſo müſſe das Fehlende durch eben

ſo viel ( nämlich 9o Tonnſtellen ) Buſchland , ergänzt

werden , woraus hervorgehe : daß kein Reviſionshaken

an Acker und gutem Buſchlande unter 1389 Tonnſtellen

enthalten könne , welches denn auch ganz genau mit

dem im Privilegio Sigismundi Auguſti feſtgeſeßten 66

baſtigen Haken übereinſtimme .

Dieſes Geſuch der Ritterſchaft ward nicht beach :

tet , vielmehr wurde im Jahre 1683 die Aufmeſſung

ſammtlicher Güter der Provinz , welche der neuen Re ;

viſion zum Grunde gelegt werden ſollte , begonnen und

- 1687 beendigt . Schon die Eile , mit welcher dieſes

Geſchäft betrieben ward , läßt auf die Unvollſtändig :

keit der Meſſung ſchließen , und wirklich ſahen die dazu

verordneten Landmeſſer die Sache nur als Erwerbs ;

mittel an . Von der Größe und Güte der Länder war
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nur in ſo ferne die Rede , als durch deren übertriebene

Schaßung von dem Eigenthümer erpreßt werden konn ;

to . Die hierbei vorgefallenen Mißbräuche nöthigten

die Ritterſchaft , höchſten Orts Beſchwerden zu führen ;

es war ſeit vielen Jahren die erſte , welche berückſich :

tigt ward .

Endlich ertheilte dex König am ten Februar 1687

den zur Reviſion verordneten Commiſſarien die erfor /

derliche Inſtruktion , und beſiätigte am 39 . Juni 1688

deren Memorial , in welchem mehrere , die erſtern er /

gänzende Beſtimmungen enthalten waren . Durch dieſe

Verxotdnungen ward die Commiſſion angewieſen : auf

jedem Gute die Arbeitsleiſtungen und Abgaben der Baus

ern an den Hof genau zu verzeichnen , den Bekrag der

neu angeſiedelten , zu Hoflagen eingezogenen , oder auf

Freijahre vergebenen Geſinde zu beſtimmen , auch die

wüöſten nicht unberückſichtigt zu laſſen 3; gleichfalls den

Ertrag dev Krüge , Mühlen und etwa verpachteten

Länder auszumitteln , und alles dieſes auf einen Gelds

anſchlag dergeſtalt zu veduciren : daß 22 % Arbeitstage

zu Pferde, oder 30 Fußtage , gleichwie eine Tonne

Roggen oder Gerſte und 2 Tonnen Haber für einen

Thaler Species ( zu 90 Groſchen ) zu ſchäßen wären ,

Dex Betrag von 60 ſolchen Thalern ſolle für einen
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Haken gerechnet , und hiernach der Anſchlag der Gütex

beſtimmt werden . Zugleich ſolle auf den Krons/ : Gu

tern , falls die Bauern ſich über zu hohe Leiſtungen und

Abgaben beſchweren würden , unterſucht werden : ob

fie auch verhältnigmäßig Land beſaßen ? DBehufs

dieſer Ausmittelung wurde feſtgeſeßt : daß Aec>er
und Buſchländer nach ihrer Güte in vier Grade

getheilt , und eine Tonnſtelle Acker oder zwei

Tonnſtellen Buſchland vom erſten Grade , gleich 1X

Tonnſtellen Aker oder 22 Tonnſiellen Buſchland vom

aten Grade , eben ſo wie 1x Tonnſtellen Aer oder 3

Tonnſtellen Buſchland vom zten Grade , gleich 2 Tonne

ſtellen Acker oder 4 Tonnſtellen Buſchland vom ten

Grade ; zu einem Thaler Speeies angeſchlagen werden

ſollten , und der Bauer für eben ſo viel Thaler Land

nach dieſer Schälung erhalten müſſe , als ſeine Leiſtun ;

gen und Abgaben nach der oben angeführten betragen ,

Die Tonnſtelle ſolle zu 18000 ſchwediſchen [ ] Ellen ges

rechnet werden , und ſollte bei den an der polniſchen

und ruſſiſchen Grenze belegenen Gütern , nach den Um ?

ſtänden , mit mehrerer Gelindigkeit verfahren werden ,

als bei den übrigen im Innern des Landes , damit die

Bauern nicht zum Entweichen veranlaßt würden ; auf

Privat ; Gütern ſei es ferner nicht nörhig , den Betrag
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und die Güte des Bauerlandes zu berückſichtigen , dä

der Gutsherr für die von ſeiner Bauerſchaft , nach de;

ven Haken : Anſchlag zu leiſtenden öffentlichen Abgaben ,

ohnehin haften miſſ 3

So ward denn nun eine Hakenberechnung geſchafs

fen , welche ſich nicht bloß auf den Flächen / Inhalt ,

ſondern auch auf die Güte des Bodens gründen ſollte ,

Indeſſen war es nicht Humanität , nicht Mitleid mit

dem ärmlichen Zuſtande des Bauern , dem die übrigens

billige Landtaxe ihre Entſtehung verdankte , " Ware ſie

aus der Ueberzeugung entſprungen , daß ein gerechtes

Berhältniß zwiſchen den Leiſtungen des Bauern und

dem von ihm benulßten Grund und Boden ſtatt finden

müſſe , dann hätte ſie = = wie in ſpäteren Zeiten geſches

hen = - allgemein geltend , auch bei Privat : Gütern

Anwendung finden müſſen . Hier haftete der Grund ?

herr aber ohnehin für die auf die geſteigerte Hakenzahl

laſtenden Abgaben ; der Zweck wurde erreicht , und mehr

beabſichtigte man nicht , Wahrhaft thätige Fürſorge

für das Wohl der Unterthanen blieb den Machthabern

ſremd . Fünf Sechstheile der Provinz waren um dieſe

Zeit durch Reductions?!, Liquidations ? und Obſervationss

Commiſſionen Domaine der Krone geworden , und da

die Pachtſumme , für welche man einen Theil dieſer
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Güter ihren frühern Beſitzern aus beſonderer Gnade

zur Arrende überließ , nach der Hakenzahl beſtimmt

wurde , ſo mußte jedes Mittel willkommen ſeyn , wel ;

Mes zur Steigerung derſelben führen konnte . Wohl

mogte ſich die Reviſions ! Commiſſion im Verfolge ih /

ves Geſchäfts überzeugen : daß , wenn die Lände dex

nunmehrigen Kronsbauern wirklich nach den gegebenen

Beſtimmungen veranſchlagt werden ſollten , eine viel

geringere als die erwartete Hakenzahl hervorgehen wür ;

de , dieſein aber ward vorgebeugt durch eine am 1oten

Marz 1690 erlaſſene Vorſchrift , welche verordnet : daß

für eine Tonnſtelle , nicht wie früher beſtimmt worden

18050 , ſondern nur 14000 [ ] Ellen gerechnet werden

ſollten . Hierdurch wurde nun der Anſchläg der Bauer ?

länder in dem Verhältniſſe von 7 : 9 erhöhet , und nach

eben dieſem Maaßſtabe die Hakenzahl , mit ihr aber

auch die Arrende der Krons/Güter ( d. i . von 5 Sechs ?

theilen der Provinz ) um mehr denn 28 prCt . geſtei :

gert , wobei das in gewiſſen Fällen zugeſicherte Gnas

den : Tertial faſt gänzlich entſ <hwand . Das Reſultat

dieſer Reviſion war : daß Livland auf 6236 Haken , von

denen nur 1021 Eigenthum des Adels verblieben , ges

ſchäßt , mithin die bis . dahin nach der Reviſion von

1641 geltende Hakenzahl um 1893 Haken vermehrt ward ,

3
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Do < h das Maaß der Leiden war endlich erfällt |

und es kehrten unſerm Vaterlande glücklichere Zeiten

unter Rußlands glorreichen Beherrſchern wieder . Die

Reſtitution der entzogenen . Güter erfolgte , und mit ihr

auch eine abermalige Reviſion der Haken , auf die Leis

ſtungen der Bauern begründet. Daß ſie im Jahre

1722 begann , iſt gewiß , ob ſie aber beendigt ward ,

bleibt zweifelhaft , um ſo mehr , da in den Jahren 1731

bis 1734 eine abermalige Reviſion die Hakenzahl der

Provinz auf 4788 Haken feſtſelßte . Berückſichtigt man ,

daß dieſer 24 Friedensjahre , und eben ſo lange Erho /

lung . von den frühern drückenden Laſten vorhergingen ,

und daß dennoch die Hakenzahl um 1448 Haken gerins

ger als die lekte ſchwediſche ward , ſo überzeugt man

ſich deutlich von der Härte derſelben und den Verhee :

rungen , die Krieg , Hunger und Deſt verurſacht hat ;

ten . Nur allmählig konnten die Wunden des Landes

geheilt werden , nur allmählig die Bevölkerung wach :

ſen und mit ihr wüſte gewordene Geſinde beſeßt und

neue angeſiedelt werden . Nur in dem . Verhältniſſe als

ſolches geſchah , konnte auch die Hakenzahl wiederum

ſteigen , und dieſem iſt es zuzuſchreiben : daß bei den

ſpätern Reviſionen die nach den Leiſtungen der Bauern

berechnete Hakenzahl im Jahre 1750 , 5725 und im .
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Jahre 1757 ( und den folgenden , nach den ſogenann ;

ten KronssWackenbüchern ) 6424 Haken betrag . Funf ; :

zig glückliche Friedensjahre , wie Livland ſie unter kei ?

ner der frühern Negierungen erlebt hatte , ſollten alſo

erforderlich geweſen ſeyn , um die Hakenzahl und das

Sedſüanis derſelben : AFerbau und Bevölkerung , zu

der Stufe zu erheben , auf der ſie zu Ende der ſchwedi ; /

ſchen Beherrſchungszeit geſtanden haben ſoll ? Wer

mögte wohl dieſe Behauptung vechtfertigen wollen !

Gegen das Jahr 1780 wurden die Güter : Meſſun ;

gen häufig . Kein beſtimmtes, für die Privat : Güter

allgemein geltendes . Geſel verpflichtete die Landmeſſer

zur Gleichförmigkeit : für billig wurde indeſſen gehals

ten , dem Haken : Geſinde in gutem Mittelboden : 48

Sounnſtellen Aer , 60 Tonnſiellen bewachſenes zu Röh /

dungen taugliches Buſchland , und 120 Fuder Heu = =

a 30 Opf. - - zuzutheilen , zu welchen leßtern gewöhn ;

lich 90 Tonnſtellen Wieſen , oder dazu tauglicher Nies

derungen berechnet wurden . Unbetwachſene Buſchlän

der, Viehweiden und Waldungen kamen in gar keinen

Anſchlag , und mogten wohl das Zweifache des bewach /

ſenen Buſchlandes betragen . Die Leiſtung dafür war

die alt hergebrachte mit 2 Pflägen wöchentlich , 3 Soms

„ mer ; Fußarbeiter und die zur Beſtreitung der Hofes ?
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Bedürfniſſe erforderliche Hülfsarbeit , nebſt einigen

Naturalabäaben . QWGewöhnlich fanden ſich 4 oder 8

Wirthe auf einem ſol < en Haken , der durchſchnittlich

gewiß von 30 arbeitsfähigen Menſchen beider Geſchlechte

und mit Hinzurechnung der Kinder und Greiſe minde ;

ſtens von 60 Individuen bewohnt war . Vergleicht

„ man dieſe Andeutungen mit dem ( früher angeführten ) ,

dem General : Gouverneuren Horn im Jahre 1681 über ?

gebenen Geſuche , ſo wird es einleuchtend : daß die

Volksmenge unſerer Provinz ſich in einem Jahrhun

derte mehr als verdoppelt haben müſſe .

Endlich ſchwand unter Alexanders milder Herr ?

ſchaft jede Unbeſtimmtheit , die hiee in den Verhältniſs

ſen dex Bauern ſtatt fand . Ihm war es vorbehalten ,

„auch in dieſes Chaos Licht zu bringen , und die Rechte

und Pflichten des Bauernſtandes durch Geſeße zu ord ?

nen . Schon hatte die Hakenzahl ( mit der im Jahre

1801 geſchehenen Aufhebung der unter dem Namen :

„ Station “ bekannten Natural Lieferungen an die

Krone ) aufgehört , den , dem Staate zu entrichtenden

Abgaben zur Grundlage zu dienen , als durch die Bau?

erverordnung vom Jahre 1804 , und die , dieſelbe er ?

gänzenden Beſtimmungen vom Jahre 1809 die genaue

Aufmeſjung und Schäkung aller Bauerländer der Pro ;
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vinz angeordnet ward . Alles nußbare , zu den Bauer ?

höfen gehörige Land ſollte , nach Anleitung der ſchwe

diſchen Reviſions - Verordnung , in 4 Grade , ſeiney

Güte entſprechend , getheilt , und fär einen Thaler Spe :

cies zu 90 Groſchen Folgendes veranſchlagt werden :

vom 1ſten Grade : 1 Tonnſtelle Garten oder Aer , 3

Tonnſt , Buſchland 5x Tonnſt . Wieſe .

vom aten Gr . 12 Tſt , G. od. A. 32 Tſt . Buſchl . 8 Tſt . W.

vom zten Gr . 12 Tſt . G. od. A, 4 % Tſt. Buſchl. 105 Tſt . W.
vom aten Gr . 2 Tſt . G. od. A, 6 Tſt . Buſchl , 16 Tſt . W.

Die Tonnſtelle wurde zu 14000 [ | Ellen ſchwediſch

beibehalten und beſtimmt : daß , da bei dev ſchwediſchen

Reviſion die Gärten und Heuſchläge unveranſchlagt ,

als Aequivalent der unbeſtimmten Hülfsarbeiten ange ?

nommen worden , ißt , da jede Leiſtung feſtgeſtel ! t wers

de , auch jene beiden Landgattungen , nach der gegebes

nen Taxe berechnet , dagegen aber ſtatt des früheren

Anſchlages von 60 Thl . für den Haken , nunmehr der

Werth von 80 dergeſtalt ausgemittelten Thalern des

Landeswerthes für einen Haken gerechnet werden ſollen .

Von dieſem Landeswerthe wurden 8 prCt , = - alſo vom

Haken der Betrag von 6 Thlr . 36 Groſchen ==. dem

Bauer zur Erzielung der öffentlichen Abgaben zinsfrei

gelaſſen ; von dem Ueberreſte hatte der Grundherr für
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x3 Rthlr . 18 Gr , Landeswerth Natural : /Abgaben , und

für 60 Nthlr . 36 Gr . Landwerth Frohndienſte zu ers

halten , welche beide nach der ( früher erwähnten ) Taxe

vom Jahre 1688 ( in der die Tonne Roggen oder Gerſte

gleich 2 Tonnen Haber , ſo wie 225 Tage Spann ; odev

30 Tage Handdienſte zu einem Thaler Landeswerth oder

Species geſchäkßt wurden ) berechnet werden ſollten .

Die Beaufſichtigung und Prüfung der hierdurc < uner

[ äßlich gewordenen Meſſungen , und die Anfertigung

der fpeciellen Berechnungen über Landeswerth und Leis

ſtung jedes einzelnen Bauerhofes der Provinz ( die ſo ?

genannten allendlichen Wackenbücher ) waren das müs

Hevolle Geſchäft der vom April 1809 . bis zum April

Monate 13823 in der Stadt Wal > befindlichen Meſs

ſungs ; Reviſions Kommiſſion. Durch ſie entſchwand

jede Unbeſtimmtheit , die hinſichtlich dev Bauerleiſtuns

gen und Länder bisher noch ſtatt fand , und wenn gleich

die Regulirung der Bauerverhältniſſe , ſammt den Meſ ?

ſungen , Deputationen , Committenten und Commiſſios

nen , den Privat » Gütern des Landes binnen 20 Jahs -

ven eine Million und hundert tauſend Rubel S , M, ge ?

koſtet hat , ſo darf doch dieſe Ausgabe nicht als frucht ?

los betrachtet und bedauert werden , da ihr Reſultat

eine völlig gleichmäßige und genaue Schäkßung faſt
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ſammtlicher Bauerhöfe der Provinz war , uud bei der

indeſſen erfolgten Auſhebung der Grundpflichtigkeit den

ſicherſten Maaßſtab desjenigen , was auch bei dem neu

beginnenden Verhältniſſe mit Billigkeit von dem Ges

ſindes s Inhaber verlangt werden konnte , gewährte .

Jene 14jährigen Arbeiten der Meſſungs 1 Reviſionss

Commiſſion , und die von der in Riga , zur Einfüh :

rung der neuen Bauer / Verordnung Allerhöchſt verords

neten Commiſſion ſpäter geſchehene Fortſelßzung derſel :

ben erwieſen : daß Livland am uſten - Januar 1827 ent ?

hielt:
1 ) Beſißungen der Krone

a) gemeſſene 9 s 17528 Haken .

b) ungemeſſene , auf das

Wackenbuch von 1757

berechnete ; : 67425 = =

2) Privatbeſißungen

a) gemeſſene 9 ; 6508 -

b ) ungemeſſene , auf das

Wackenbuch von 1757

berechnete 9 ; 6722 = =

c) durch Vereinbarung mit

den Bauern beſtimmte 20133 = -

Zuſammen alſo 762755 Haken ,



“ .

Im Ganzen genommen , iſt ein ſolcher Haken

hinſichtlich der Leiſtungen noch ißt , das was er vor

Jahrhunderten war , denn es beſtehen ſelbige aus zwei

Sommexr/Fußarbeitern und zwei Arbeitern mit Pferden

durch das ganze Jahr , die in jeder Woche fünf Tage

fröhnen , und mit denen zuſammen ' 20 Loofſtellen im

Winterfelde und eben ſo viel im Sommerfelde des Hos

fes beſtellt werden dürfen . Die verhältnißmäßig bes

rechnete Hülfs / Arbeit reicht zur Heu ! und Korn : Erndte ,

Verwändlung und Verführung derſelben , und zur Ans

fuhr des nothwendigen Bedarf8 an Baumaterialien

Hin. Gewiß iſt es : daß ungeachtet der geſteigerten

Hakenzahl , jeder Haken durchſchnittlich ikt von 70 Mens

ſchen = = jedes Alters und Geſchlechts = bewohnt

wird , und wann wir dieſe Verhältniſſe mit der Haken :

zahl vom Jahre 1641 , und der 40 Jahre ſpäter von

der Ritterſchaft angeführten durchſchnittlichen Bevölkes

rung eines Hakens verglichen , ſo ergiebt ſich : daß ſeit

185 Jahren die Volksmenge in dem Verhältniſſe von

“x zu 4 , der Anbau des Landes aber in dem von 4 zu 7

zugenommen habe . .

Nach allem bisher Angeführten iſt es einleuchtend :

daß es in Livland vielleicht nicht zwei Bauerhaken giebt ,

die völlig gleichen Flächen - Inhalt umfaſſen , indem die
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Quantität des Bodens durch deſſen Güte und Gattung

bedingt wird . Wollte man indeſſen einen ungefähren

Maaßſtab haben , um ſich denRaum , den ein ſolcher Haken

bei dem im lettiſchen Diſtrikte am häufigſten vorkom -

menden Mittel : Boden einnehmen mögte , einigerma

ßen zu verſinnlichen , ſo wäre die Rechnung mit Be -

rücſichtigung des Verhältniſſes , in welchem jede Land /

gattung angetroffen zu werden pflegt , folgende :

2 Tonnſtellen Garten im erſten Grade betragen

x Ihlr . = Gr .

36 = = = = - Feld im zten Grade 24 = = =

36 = = = Feld im 4ten Grade 18 = = =

4838 = = = Buſcland im zten Gr. 10 = 60 =

96 = “ - = - Buſclandim4ten Gr. 16 = = = -

100 = = = - = - Heuſchlag im zten Gr . 9 = 332 = -

318 Tonnſtellen , im Anſchlage zu 80 Thlr . 33 Gr .

Erwägt man , daß = wie früher berührt worden

= - bei den ältern Meſſungen die unbewachſenen Buſch !

länder in keinen Betracht kamen , und in der Regel

doppelt ſo viel als die bewachſenen betrügen , ſo ergiebt

ſic ) deutlich : daß auch der frühere durch Meſſung bes

ſtimmte Haken am nußbaren Lande denſelben Flächen :

Inhalt enthieit , Was ſonſt Billigkeit gewährte , for ;
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derte ſpäter das Geſel 3 die Sache blieb dieſelbe , die

Form nur anders . Wiederholt muß es werden , daß

Hofraume , bewachſene Niederungen , Moräſte und Hai ?

den als keiner Schäßung unterworfen , den Bauern ,

in deren Gränzen ſie belegen ſind , zinsfrei verblieben «

Dieſe mögen in der . Regel halb ſo viel als das nußbare

Land betragen , daher denn der ganze Flächenraum cines

Bauerhakens durchſchnittlich etwa zu 2 | | Werſte , oder den

24ſten Theil einer teutſchen [ ] Meile angenommen wer ;

den darf .

Unverkennbar würkten dieſe Beſtimmungen auf

den Bauernſtand im Allgemeinen . Die Bauerverord ?

nung von 1804 , das erſte in den Volksſprachen pros

mulgirte Geſel , ſchuf aus Leibeigenen Grundpflichtige ,

ertheilte ihnen Rechte , und um dieſe zu ſichern , auch

Richter ihres Standes . Feſt begründet , ſchienen fortan

die Verhältniſſe des Landmannes , aber der Kundige

erkannte in ihnen dennoch nur den Uebergang zur Wie -

derherſtellung natürlicher Rechte , ſah in ihnen die Vors

bereitung zu einem neuen Seyn , und vertraute dec

Weisheit des Herrſchers . Da erhoben ſich im Jahre

1817 , aus der Mitte des Adels ſelbſt , Stimmen , wels
< e die Prüfung für überſtanden , und den Bauern reif

zur Freiheit erklärten . Der Landtag = - im Sommer

*%
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1318 = - theilte dieſe Ueberzeugung ; er ſprach ſie aus ,

und Alexander der Geſegnete erhob ſie zum Geſeße «

So entſtand die Bauer : Verordnung des Jahres

1819 « Mit ihr beginnt eine neue Epoche unſerer Pro »

vinzial : Geſchichte . Was früher beſtand / iſt in weni :

gen Generationen vergeſſen ; darüber zu belehren , ms

gen dieſe Blätter dienen .
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